
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/11/8 1Ob728/78,
5Ob1565/93 (5Ob1566/93)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1978

Norm

ABGB §534

AußStrG §125 A

AußStrG §125 B

ZPO §228 B4

Rechtssatz

Das Begehren einer Erbrechtsklage kann auch auf die Feststellung lauten, dass die in Rede stehende letztwillige

Verfügung der Erblasserin kein Testament sei.

Entscheidungstexte

1 Ob 728/78

Entscheidungstext OGH 08.11.1978 1 Ob 728/78

5 Ob 1565/93

Entscheidungstext OGH 15.06.1993 5 Ob 1565/93

Vgl; Beisatz: Die Erbrechtsklage ist eine auf Beseitigung des

Erbrechts des Beklagten zu richtende Feststellungsklage. (T1)
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